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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES

Anlass fur den vorliegenden Artenschutzfachbeitrages (AFB) ist die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 ,Agri-Photovoltaikanlage Neuenkirchen A 1I* der Ge-
meinde Neuenkirchen, sudwestlich von Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Ziel
des Bebauungsplanes ist die Errichtung und der Betrieb einer Agri-Photovoltaikanlage (SO
Agri-PV) zur Erzeugung und Einspeisung von erneuerbaren Energien in das 6ffentliche Netz
mit gleichzeitiger Fortfuhrung der Landwirtschaft als vorrangige Nutzung.

Es ist zu prifen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschiitzte Arten nach

§ 7 Abs.2 Nr.13 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) derart auswirkt, dass Verbotstatbe-
sténde des § 44 Abs.1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten.
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Abb. 1: Lage des Plangebietes im Naturraum (© LUNG M-V, 2024)

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. ‘wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren”.
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Laut 8 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind besonders geschiitzte Arten “Tier- und Pflanzenarten,
die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung [...] aufgefiihrt sind”. Dem 8 7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG ist entnehmbar, dass die ,streng geschitzten Arten im Begriff ,besonders
geschitzte Arten® enthalten sind. Demnach sind streng geschitzte Arten besonders
geschutzte Arten, die
a) ‘in Anhang A der Verordnung tber den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und
Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels,
b) in Anhang IV der Richtline zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen,
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BNatSchG aufgefihrt sind”.

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschrankungen zum Artenschutz formuliert, falls ein
Eingriff nach 8 15 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulassig ist. Sind Arten
betroffen, die nach 8§ 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeflihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen

1. “das To6tungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die
Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das To6tungs- und
Verletzungsrisiko flr Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese
Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
SchutzmalRnahmen nicht vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme,
Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1
nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen
Maflnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Totung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung
der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestédtten im rdumlichen
Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen
unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestéitten im
raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird”.

Soweit erforderlich, kbnnen auch vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen festgelegt werden.

Werden die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG erflllt, missen fur die betroffenen Arten
die Ausnahmevoraussetzungen gemaf 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG dargelegt werden. Gemalf §
45 Abs. 7 BNatSchG kann eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten erteilt
werden, sofern das Vorhaben ,aus anderen zwingenden Griinden des uiberwiegenden 6ffent-
lichen Interesses, einschlieflich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art” erforderlich ist.
,Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert”.

Sollten die Voraussetzungen fur eine Ausnahme gegeben sein, kénnen auch vorgezogene
kompensatorische MalRBhahmen (FCS-Mal3nahmen) in die artenschutzrechtliche Bewertung
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mit einbezogen werden. Die Realisierung der FCS-MalRnahme muss nicht eingriffsnah an der
betroffenen Lebensstétte bzw. der betroffenen lokalen Population stattfinden, sondern kann
innerhalb des jeweiligen Naturraums erfolgen. Im Einzelfall kann ein Zeitverzug toleriert
werden, wenn dieser keine irreversible Schadigung der Population zur Folge hat. Das Ergebnis
der Ausnahmeprifung entscheidet letztendlich dartiber, ob ein Vorhaben zu gelassen werden
kann. Treten die Verbotstatbestdande nicht ein, ist eine weitergehende Prifung der
Ausnahmetatbestande nicht erforderlich.

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG

Das Plangebiet befindet sich hauptsachlich auf Intensivacker. Innerhalb des Geltungsberei-
ches verlaufen in den Randbereichen wasserfihrendende Graben mit intensiver Instandhal-
tung. Im Westen verlauft ein unversiegelter Wirtschaftsweg, der die Erschlie3ung sichert.

Die nachstgelegene Wohnbebauung der Ortschaft Neuenkirchen befindet sich etwa 350 m
entfernt. Die Flache ist durch die Immissionen seitens der Landwirtschaft und der Ortschaft
vorbelastet. Die Flache unterliegt intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und hat daher keine
Bedeutung fir die Erholungsfunktion.

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist gepragt durch die landwirtschaftliche
Nutzung. Intensiv bewirtschaftete artenarme Ackerflachen (ACS/ACL) Uberwiegen im Plange-
biet. Die Randflachen des Grabens (FGB) im Osten, des Geltungsbereiches im Westen, des
Feldgehdlzes (BFX8) im Nordwesten sowie die Flachen im Norden Richtung Regenriickhalte-
becken sind mit Ruderaler Staudenflur (RHU) bewachsen. Entlang des wasserfiihrenden Gra-
bens stehen keine Gehdlze. Im Westen ragt Intensivgriinland (GIM) in den Geltungsbereich
hinein. Entlang des Grabens verlaufen Wirtschaftswege.

Die Flachen innerhalb des Plangeltungsbereiches weisen Ackerzahlen von unter 50 auf, was
auf mittlere bis gute Bodenqualitdten hinweist. Im Plangebiet werden keine Rohstoffe abge-
baut. Bodendenkmale sind nicht bekannt. Zu Altlasten ist im Bereich der Planung liegen keine
Informationen vor. Vorbelastungen des Bodens ergeben sich aus seiner intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung, die mit Dingemitteleintrag und Bodenbearbeitung einhergeht, wodurch
der Boden versauert. Eine weitere Folge ist die nachhaltige Stérung des Bodengefliges sowie
eine starke Beeintrachtigung des Bodenlebens. Die Bodenfunktion ist stark eingeschrankt.
Im Westen verlauft der nicht berichtspflichtige strukturarme Graben 27:0:L-045-075 mit wenig
Wasserpflanzenbewuchs, geholzfreien Boschungen und trapezférmigem Profil.

Entlang der 6stlichen Plangebietsgrenze verlauft auerhalb des Plangebietes der Graben
27:0:L-045-076. Dieser ist ebenfalls nicht berichtspflichtig. Das Grundwasser steht mit mehr
als 10 m unter Flur an.

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch héhere Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsarmut gekenn-
zeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch das Offenland, den
umliegenden Gehdlzbestand und die Gewasserndhe gepréagt. Die Ackerflaichen dienen dem
Luftaustausch. Das Untersuchungsgebiet liegt in keiner bedeutenden Kaltluftproduktionsfla-
che, Abzugsschneise 0.4. Die Luftreinheit ist aufgrund der landlichen Lage des Plangebietes,
der intensiven Bewirtschaftung vermutlich leicht eingeschrankt.
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Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V, 2024
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Abb. 2: Darstellung betroffener Biotoptypen (LUNG M-V 2024, Bestandskarte)

4. DATENGRUNDLAGE
4.1. Untersuchungsraume
Als Untersuchungsraum wurde die Flache innerhalb des Geltungsbereiches gewahlt.

4.2. Allgemeine Ausfihrungen zum methodischen Vorgehen
Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage fur den AFB:

1. Kartierbericht mit faunistischen Erfassungen (Brut- und Rastvogel, Amphibien, Repti-
lien) durchgefiihrt von Norbert Warmbier vom 20.01.2025. Das Plangebiet wurde im
Zeitraum von Marz 2024 bis Januar 2025 begangen.

2. Bei der durchgefiihrten Begehung am 02.04.2024 durch das Planungsbiro Kunhart
Freiraumplanung (Bianka Siebeck (B. Sc.)) wurde das Gelande begutachtet, Biotopty-
pen gemal Abbildung 2 erfasst und allgemein auf Eignung als potentieller Lebensraum
geschutzter Arten eingeschatzt. Dazu wurden die Bodenflachen und die Gehdlze ge-
sichtet, um Hinweise auf mdgliche Lebensstatten von Tierarten aufzufinden. Weitere
Grundlagen der Prifung waren Luftbildaufnahmen (GAIA M-V, Google Earth) und um-
weltrelevante Geofachdaten des Naturschutzes in Mecklenburg-Vorpommern aus dem
Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS M-V).

4.3. Erfassungsdaten Avifauna
4.3.1. Brutvogel
Im Rahmen der Vorhabenplanung wurde eine flachendeckende Revierkartierung innerhalb
des Plangebiets durchgefiihrt. Das Plangebiet wurde im Zeitraum von Marz 2024 bis Januar
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2025 begangen (s. Tab. 1). Die Vorgehensweise der Kartierung und die Auswertung der Feld-
daten orientiert sich im Wesentlichen an den Vorgaben der ,Methodenstandards zur Erfassung
der Brutvégel Deutschlands“ nach SUDBECK et al. (2005). Das Verfahren der Brutvogel-Re-
vierkartierung basiert auf der Erfassung revieranzeigender Merkmale der Vogel.

Tabelle 1: Erfassungstermine zur Brutvogelkartierung (N. Warmbier 2025)

Nr. | Datum Uhrzeit Witterung (Temperatur, Wind, Bewolkung)
1 24.03.2024 10:00 - 12:00 3°C, 1 SW, bedeckt

2 29.03.2024 11:30 - 13:00 11°C, 3 S, bedeckt

3 13.04.2024 10:00 - 12:00 18°C, 2 SW, sonnig/bewdlkt

4 14.04.2024 03:00 - 04:00 (nachts) 13°C, 1 SW, wolkenlos

5 01.05.2024 10:00 - 12:00 23°C, 2 SO, sonnig

6 14.05.2024 08:00 — 10:00 21°C, 2 O, sonnig

7 15.05.2024 00:00 - 02:00 (nachts) 16°C, 1 SO, leicht bewdlkt

8 08.06.2024 08:00 — 10:00 15°C, 2 W, leicht bewdlkt

4.3.2. Zug- und Rastvogel

Zur Erfassung der Rast- und Zugvogelaktivitaten wurden tagsuber Kartierungen innerhalb der
Vorhabenflache in der Zeit von Mérz 2024 bis Januar 2025 durchgefihrt (s. Tab. 2). In der
Tabelle 2a der Hinweise zur Eingriffsregelung (MfLU, 2018) werden die in M-V erforderlichen
Untersuchungszeitraume und die Anzahl der Erhebungen fir die Tierartenerfassung darge-
stellt. Demnach sind als Untersuchungsmethodik zur Beurteilung der Rastvogel und zur Er-
mittlung der Funktionsbeziehungen von potenziellen Schlafplatzen und Nahrungsflachen neun
Begehungen in einem Zeitraum von August bis April vorgesehen.

Tabelle 2: Erfassungstermine zur Rastvogelkartierung (N. Warmbier 2025)

Nr. | Datum Uhrzeit Witterung (Temperatur, Wind, Bewdlkung)
1 24.03.2024 10:00 - 12:00 3°C, 1 SW, bedeckt

2 29.03.2024 11:30 - 13:00 11°C, 3 S, bedeckt

3 01.04.2024 11:00 - 13:00 9°C, 2 NO, leicht bewolkt

4 07.08.2024 08:00 - 10:00 20°C, 2 SO, sonnig

5 23.09.2024 08:00 - 10:00 19°C, 1 SO, sonnig

6 24.10.2024 09:00 - 11:00 12°C, 2 SO, sonnig

7 13.11.2024 09:00 - 11:00 6°C, 1 SW, bewdlkt

8 20.12.2024 10:00 - 12:00 4°C, 4 W, bedeckt hin und wieder Sonne
9 13.01.2025 10:00 - 12:00 -2°C, 3 SW, teilweise Sonne/ bedeckt

In der Website des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (https://www.dda-web.de/monito-
ring/mrw/rastende-gaense-und-schwaene/mitmachen) sind Informationen zum Monitoring
,Rastende Ganse und Schwane* enthalten. Zur Verteilung der Termine steht in der Website
~Die wichtigste Zahlung im Jahresverlauf ist die Internationale Mittwinterzahlung im Januar. Zu
diesem Zahltermin sollen mdglichst viele Ganse-Schlafplatze und Feldz&hlgebiete erfasst
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werden.” Die Verteilung der Termine erfolgte nach Einschatzung des Ornithologen und richtete
sich nach dessen langjahriger, profunder Kenntnis der Einstandsgebiete der jeweiligen ras-
tenden Arten, nach Wetterbeobachtungen sowie nach der Einschatzung des Vogelzugs.

4.4, Erfassungsdaten Reptilien
Das Vorgehen zu den Erfassungen der Reptilien (Sichtbeobachtungen) orientiert sich an den
~Hinweisen zur Eingriffsregelung” (2018). Das Untersuchungsgebiet wurde im Zuge der Kar-
tierungen, bei geeigneter Witterung und unter gleichmafigem, gemaRigtem Tempo, flachen-
deckend in Schleifen abgegangen (s. Tab.3). Fir die Tiere als attraktiv geltende Strukturen
(u.a. besonnte Gehoélz- und Gebulschrander, FlieRgewésser) wurden dabei gezielt abgesucht.
Reptilienbleche kamen nicht zum Einsatz.

Tabelle 3: Erfassungstermine Reptilien (N. Warmbier 2025)

Nr. Datum Uhrzeit Witterung (Temperatur, Wind, Bewolkung)
1 01.04.2024 13:45-15:00 11°C, 1 NO, sonnig/bewdlkt

2 14.05.2024 10:00-12:00 18°C, 2 SO, sonnig/bewdlkt

3 08.06.2024 13:00-14:30 16°C, 3 SW, sonnig/bewdélkt

4 07.08.2024 11:00-12:00 21°C, 1 O, sonnig

5 23.09.2024 10:00-11:00 19°C, 2 SO, heiter

4.5, Erfassungsdaten Amphibien

Das Vorgehen zu den Erfassungen der Amphibien in Landlebensrdumen (Sichtbeobachtun-
gen, akustische Wahrnehmung) orientiert sich an den Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE
2018). Fir die Tiere als attraktiv geltende Strukturen (u.a. besonnte Gehélz- und Gebischran-
der) wurden dabei gezielt abgesucht (s. Tab.4). Untersuchungen (ber Fallen oder Kescher-
fange erfolgten nicht. Die Untersuchungen galten wandernden Tieren auf dem Weg zu den
Laichgewassern im Frihjahr und zuriick in die Landlebensrdume oder zwischen Gewdassern
im Frihsommer. Die Verteilung der Termine der Erfassungen richtete sich nach der Witterung
und nach der Einschatzung der Amphibienaktivitaten durch die Kartierer.

Tabelle 4: Erfassungstermine Amphibien (N. Warmbier 2025)

Nr. Datum Uhrzeit Witterung (Temperatur, Wind, Bewdélkung)
1 24.03.2024 17:00 — 19:00 2°C, 2 O, bedeckt

2 01.04.2024 18:30 — 20:00 8°C, 2 O, bedeckt

3 14.05.2024 19:00 — 20:30 17°C, 1 SO, bedeckt

4 08.06.2024 20:00 — 21:45 13°C, 2 W, bedeckt

4.6. Erfassungsdaten der restlichen Artengruppen
Zu den Ubrigen Artengruppen erfolgte eine Potentialabschatzung im Rahmen der Begehung
am 02.04.2024.
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5. BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND SEINE AUSWIRKUNGEN

5.1. Vorhabenbeschreibung
Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung und der Betrieb einer Agri-Photovoltaikanlage
(SO Agri-PV) zur Erzeugung und Einspeisung von erneuerbaren Energien in das 6ffentliche
Netz mit gleichzeitiger Fortfiihrung der Landwirtschaft als vorrangige Nutzung.
Das Plangebiet hat eine Flachengrdl3e von ca. 8,5 ha. Im Norden wird mit einer Verkehrsflache
an die offentliche Zuwegung angeschlossen. Es werden Flachen zur Erhaltung festgesetzt
(FlieRgewasser, Grinland).
Die Planung sieht die Installation bodennah aufgestanderter, starrer PV-Module mit einem Bo-
denabstand von unter 2,1 m und einer maximalen Modulhéhe von 5 m vor. Demnach ist fur
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6, eine Anlage der Kategorie Il mit bodennaher
Aufstéanderung geplant. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Flache durch Aufbauten
und Unterkonstruktionen darf bei Kategorie 1l hochstens 15 % betragen. Die Tragerkonstruk-
tion besteht aus Stahlprofilen. Die Grindung erfolgt mittels Rammpfahlen. Die Zwischenmo-
dulflaichen werden weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Die Flache unter den Modulen ist als
landwirtschaftlich nicht nutzbare Flache (AN) anzusehen. Wenn jedoch im zu erarbeitenden
landwirtschaftlichen Nutzungskonzept definiert ist, dass eine Bearbeitung auch unter einer
lichten H6he vom 2,10 m stattfindet und unter dieser Flache ein Ertrag von 66 % erreicht wird,
dann reduziert sich AN entsprechend. Alle anderen Anforderungen an die landwirtschaftliche
Nutzbarkeit mussen auch auf dieser Flache unter den Modulen erfillt sein. Wenn die techni-
schen Gegebenheiten vorliegen, kann die Bewirtschaftung bis zur Stutzkonstruktion durchge-
fuhrt werden.

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V, 2024

Zeichenerklarung
- Geltungsbereich= Untersuchungsraum

[ ]ACSIACL Sand-/Lehmacker

I:l GIM Intensivgriinland

I:l RHU Ruderale Staudenflur

- FGB Graben mit intensiver Instandhaltung
Il srxs  Feldgeholz heimischer Arten
I:l ovu Wirtschaftsweg, unversiegelt

o Strauch (Sni- Holunder (Sambucus nigra))
Baum < 30 cm Std, (Sal- Salix (Weiden))

Planung

m Verkehrsflache
/] Agri- PV 85% weiterhin landwirtschaftlich nutzbare Fléche

= == = Baugrenze

SOagirv Sonstiges Sondergebiet Agri-Photovoltaik

Erhaltung FlieRgewasser
.

Abb. 3: Planung (Quelle: LUNG M-V 2024)
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Die notwendigen Technikraume werden innerhalb der festgesetzten Baugrenzen aufgestellt.
Es sind bauliche Anlagen fir Trafo- und Wechselrichter und ahnliche Technik mit einer Héhe
von maximal 3,50 m zulassig.

Die Anlage wird aus sicherheitstechnischen Griinden eingefriedet, deren Griindung ebenfalls
mittels Rammpfahlen erfolgt. Lediglich die Torpfosten der Tore werden durch Fundamente im
Boden gesichert. Die maximale Hohe betragt 2,20 m. Vorgesehen ist ein Niederwildzaun mit
20 cm Bodenfreiheit, so dass Wildwechsel weiterhin mdglich ist. Beleuchtung ist nicht vorge-
sehen.

Geringfligige Versiegelungen entstehen durch die Verkehrsflache, die zu rammenden Stiitzen
der Module, durch Zaunfundamente, durch 4 Transformatoren und ggf. Loschwasserkissen.
Die ErschlieBung des Geltungsbereiches erfolgt Uber die vorhandene Gemeindestral3e Im
Nordwesten. Die innere Erschliel3ung erfolgt tiber unbefestigte Schotterwege. Die Baumreihe
entlang der Stral3e ist zur Erhaltung festgesetzt. Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist
nicht vorgesehen.

Tabelle 5: Geplante Nutzungen

Geplante Nutzung Flache in m2 | Flache in m? Anteil an der
Gesamtflache
in %
a) SO Agri- PV 85.180,00 99,80
davon 0,00
landwirtschaftlich nutzbare Flache 85% 72.403,00 0,00
landwirtschaftlich nicht nutzbare Flache 12.777,00 0,00

15%
davon 0,00
Erhaltungsfestsetzung 536,00 0,00

FlieRgewasser

b) Verkehrsflachen 170,00 0,20
Gesamt 85.350,00 100,00

5.2. Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Die Hauptnutzung bei Agri — PV ist Landwirtschaft. Somit kann bei 85% der Anlage davon
ausgegangen werden, dass keine Nutzungsanderungen erfolgen. Durch Auflagen kann die
Beeintrachtigung gemindert werden. Die Sekundarnutzung Photovoltaik-Freiflachenanlagen
sind statisch und wartungsarm, weshalb ihre Auswirkungen im Vergleich zu anderen Techno-
logien zur Erzeugung von Energie auf Natur und Landschaft begrenzt sind. Dennoch stellen
die PV-Anlagen eine Veranderung der Landschaft und damit eine Beeintrachtigung fur ver-
schiedene Arten bis hin zum Verlust von Lebensraumen dar.

Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zuséatzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt
verursachen:
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Baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wahrend der Bauarbei-
ten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Wahrend dieses Zeitrau-
mes kommt es auch auf3erhalb der Baufelder zu folgenden erhéhten Belastungen der Umwelt:

1 Immissionen (L&arm, Licht, Erschitterungen) werktags durch einmaligen Transport der
Module und anschlie3ender Einlagerung sowie durch Bauaktivitaten,
2 Flachenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflachen und

Baustelleneinrichtung.
Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch
die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschranken sich auf das Baufeld.

1 Flachenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo.

2 Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines zusétzlichen Zaunes so-
wie Bau der Solarmodultische (wird durch Sichtschutzhecken abgemindert).

3 Verlust von Habitaten spezieller Offenlandbruter.

4 Uberdeckung von vorbelasteten Flachen.

5 Veranderung der floristischen Artenzusammensetzung der vorhandenen Vegetation

durch extensive landwirtschaftliche Nutzung und Schaffung verschatteter bzw. be-
sonnter sowie niederschlagsbenachteiligter Flachen zwischen und unter den Modu-
len.

6 Auftreten von Blendeffekten, die durch Anderung des Lichtspektrums Lichtpolarisatio-
nen und in Folge dessen Verwechslungen mit Wasserflachen durch Wasservégel und
Wasserkéfer hervorrufen kénnen, sind aufgrund der Verwendung reflexionsarmer,
kristalliner Module nicht méglich

7 Spiegelungen, die bspw. Gehdlzflachen fur Vogelarten tauschend echt wiedergeben,
treten aufgrund der senkrechten Ausrichtung der PV-Module zur Sonne und der kris-
tallinen Modulstrukturen nicht auf.

8 Barriereeffekte sind in Bezug auf Séaugetierarten mdglich.

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:

1 Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe (vernachlassigbare) Gerausche.

6. RELEVANZPRUFUNG
6.1. Definition prifrelevanter Arten

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Priifung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV
der FFH - Richtlinie streng geschutzten Pflanzen und Tierarten sowie die européaischen Vogel-
arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden tbrigen Arten wurden in der "Liste der in
Mecklenburg-Vorpommern streng geschiitzten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vdgel)" des Lan-
desamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015
erfasst. Im Rahmen der Relevanzprifung werden diejenigen streng und besonders geschitz-
ten Arten selektiert, fur die Verbotstatbestéande durch das Vorhaben eintreten. Die Arten oder
Artengruppen, fur die eine Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden kann, erfolgt keine
weitere artenschutzrechtliche Prifung.
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6.2. Magliche Betroffenheit von Vogelarten
6.2.1. Grol3- und Greifvogelarten

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2247-1 wurden zwischen 2012 und 2016 zwei
besetzte Horste der Wiesenweihe und 2014 zwei besetzte Horste vom Weil3storch registriert
(LINFOS M-V). Fur die Arten sind keine geeigneten Strukturen wie Dauergrinland im Unter-
suchungsraum vorhanden. Entsprechend wurden bei der aktuell vorliegenden Brutvogelerfas-
sung keine Brutplatze nachgewiesen. Die Flache hat als Nahrungshabitat aufgrund der inten-
siven landwirtschaftlichen Nutzung nur eine geringe Bedeutung. Die Vorhabenflache ist laut
Feldblockkataster als Ackerflache festgesetzt. Da durch das Vorhaben kein Grinland beseitigt
wird, gehen auch keine essenziellen Nahrungshabitate des Weil3storches verloren. Somit liegt
keine Betroffenheit der Wiesenweihe und des Weilstorches vor. Im Rahmen der Kartierungen
konnte jeweils ein kreisendes bzw. rittelndes Exemplar vom Mausebussard und Rotmilan,
beobachtet werden. Die Arten nutzen die Flache als Jagdhabitat. 7 Kraniche waren als eine
Gruppe von Nichtbritern am 14.05.24 auf Nahrungssuche im Untersuchungsraum préasent.
Aufgrund der Extensivierung der Bewirtschaftung wird die Funktion der Flachen als Jagd- bzw.
Nahrungshabitat nicht populationsgefahrdend eingeschrankt. Eine Betroffenheit der Greif- und
GrolR3vogelarten liegt nicht vor. Die Prifung endet hiermit.

Tabelle 6: Festgestellte Nahrungsgaste (Grol3- und Greifvogelarten) (N. Warmbier 2025)

Datum Art Beobachtung

29.03.2024 Méausebussard 1 ruttelndes Ex., doch ohne Jagderfolg
13.04.2024 Rotmilan 1 Ex. Nahrungsgast uber Zahlflache kreisend
14.05.2024 Kranich 7 EX. als Gruppe Nichtbriter Nahrungssuche

6.2.2. Zug- und Rastvogelgeschehen

Das Untersuchungsgebiet liegt in regelmafdig genutzten Nahrungs- und Ruhegebieten von
Rastgebieten verschiedener Klassen mit der Bewertung mittel bis hoch (Stufe 2, s. Abb. 4).
Essenzielle Habitatstrukturen fur Rastvogel (Schlafgewésser, damit unmittelbar verbundene
essenzielle Nahrungsflachen) liegen im betrachteten Bereich nicht vor. Dementsprechend
wurde lediglich eine geringe Zahl rastender Individuen verzeichnet (s. Tab. 7). Zu keinem Zeit-
punkt gab es Rastbestande von Schwénen, Gansen, Kranichen, Limikolen oder weiterer Arten,
die mindestens 1% der biogeografischen PopulationsgréfZe von Arten des Anhangs | der VS-
RL oder mindestens 3% der biogeografischen Populationsgrof3e anderer Rast- und Zugvogel-
arten umfassten. Die Prifung des Rast- und Zugvogel-geschehens endet hiermit.
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regelmaRig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von

0 250 © 500m. %

Abb. 4: Darstellung der Rastgebiete (LUN

G M-V 2024)

Tabelle 7: Festgestellte Rastvogel (N. Warmbier 2025)

Datum Art Beobachtung
13.11.2024 Kranich 21 Ex. rastend im Trupp
24.10.2024 Kolkrabe 5 Ex. Rastend
13.11.2024 4 Ex. rastend

6.2.3. Brutvogelarten
Die Bauflache beansprucht Acker, ruderale Staudenflur und Feldgehdlz aus Weidenstrau-
chern. Das Vorhabengebiet unterliegt einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung mit haufi-
ger Bodenbearbeitung und dem Einsatz von Dlinge- und Pflanzenschutzmitteln. Die Ackerfla-
che ist nachgewiesener Lebensraum fiir die festgestellte Offenlandart Feldlerche (1 Brut- und
Revierpaar (BP)). Die im Rahmen der Brutvogelkartierung festgestellte Brutvogelart Feldler-
che wird im weiteren Verlauf des AFB expliziert behandelt.

6.2.4. Nahrungsgaste
Zwei Ringeltauben wurden lediglich bei der Nahrungssuche beobachtet (s. Tab. 8). Aufgrund
der Extensivierung der Bewirtschaftung wird die Funktion der Flachen als Nahrungshabitat
nicht populationsgeféahrdend eingeschrankt. Eine Betroffenheit von Nahrungsgéasten liegt nicht
vor. Die Prifung endet hiermit.

Tabelle 8: Festgestellte Nahrungsgaste (N. Warmbier 2025)

Datum Art Beobachtung
01.05.2024 Ringeltaube 2. EXx.
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6.3. Mogliche Betroffenheit von Fledermausen
Gebaude oder Hohlenbaume sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden und somit auch
keine Quartiersmoglichkeiten fur Fledermause. Die Straucher des Feldgehdlzes sind dinn-
stammig und weisen keine potenziellen Strukturen auf. Die Ackerflache ist als Nahrungshabitat
wenig geeignet und wird durch die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung aufgewer-
tet. So bleibt die geringe Nahrungshabitatfunktion trotz teilweiser Uberdeckung mit Modulen
erhalten. Fledermausarten werden durch die Planung nicht bertihrt. Die Prufung endet hiermit.

6.4. Mogliche Betroffenheit von Reptilien (v.a. Zauneidechse)

Der Boden im Plangebiet setzt sich aus sandigen Lehmen und lehmigen Sanden zusammen
und ist somit stellenweise grabbar fur Reptilien. Vorbelastungen des Bodens ergeben sich aus
der intensiven Nutzung als landwirtschaftliche Flache mit Diingemitteleintrag und Bodenbear-
beitung, wodurch der Boden verdichtet und versauert.

Die intensiv bewirtschafteten Ackerflachen sind aufgrund der Verdichtungen, Stoffeintrdge und
der hohen Tétungs- und Verletzungsgefahr kein geeigneter Lebensraum fir Reptilien. Saum-
strukturen befinden sich auR3erhalb der geplanten Bauflachen im Norden entlang des Grabens.
Diese sind aufgrund der Bedingungen (Gewasserbiotop) fir die warmeliebenden Arten unge-
eignet. Weitere Saumstrukturen kommen fragmentarisch entlang der Plangebietsgrenzen in
Richtung der Straf3en vor (auRerhalb der Bauflachen). Innerhalb des betreffenden Messtisch-
blattquadranten 2247-1 wurden keine Reptilien kartiert (LINFOS M-V). Im Rahmen der Erfas-
sungen zum Reptilienvorkommen konnten keine Individuen festgestellt werden. Demnach gibt
es keine Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Reptilienarten. Reptilienvorkommen
werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Die Prifung endet hiermit.

6.5. Mogliche Betroffenheit von Amphibien

Die Ackerflachen sind aufgrund der intensiven Nutzung als Landlebensraum fiir Amphibien
ungeeignet. Saumstrukturen treten nur fragmentarisch au3erhalb der Bauflachen auf. Im Wes-
ten des Plangebietes verlauft ein Entwasserungsgraben mit intensiver Instandhaltung (s. Abb.
5). FlieRgewasser dienen als Transferraume. Der Graben ist zur Erhaltung festgesetzt und von
der Planung nicht betroffen. Wanderungsbewegungen einzelner Individuen tber das Plange-
biet sind mdglich. Aufgrund der durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung verursachten
Beeintrachtigungen wie regelmaRigen Umbriche, stéandiges Befahren und Fremdstoffein-
trage, ist der Untersuchungsraum ein Lebensraum dessen Querung mit einem hohem Verlet-
zungs- und Totungsrisiko fir Amphibien verbunden ist, welche sich durch das Vorhaben nicht
signifikant erhdht. Innerhalb des betreffenden Messtischblattquadranten 2247-1 wurden keine
Amphibienarten kartiert (LINFOS M-V). Laut Kartierbericht wurden keine Arten festgestellt (N.
Warmbier 2025). Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prifung endet hiermit.
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Abb. 5: Gewasser in der Umgebung des Vorhabens (© LUNG M-V 2024)

6.6. Mogliche Betroffenheit von Kaferarten
Im Untersuchungsgebiet sind keine dickstammigen Baume mit Mulmhdéhlen vorhanden. Fir
den betreffenden Messtischblattquadranten liegen keine Nachweise fir die priifungsrelevan-
ten Kéaferarten gemal Tabelle 9 vor (LUNG M-V). Eine Betroffenheit durch das Vorhaben liegt
nicht vor. Die Prifung der Kaferarten endet hiermit.

6.7. Mogliche Betroffenheit von Landséugern

Fur den entsprechenden Messtischblattquadranten 2247-1 liegt ein positiver Nachweis auf
Fischotteraktivitaten vor (LINFOS M-V). Der letzte Totfund der Art wurden 2006 nordwestlich
des Plangebietes, an der Querung der KreisstralRe zwischen Neuenkirchen und Spantekow
mit dem Peene-Sid-Kanal verzeichnet. Das néchstgelegene Biberrevier befindet sich am
Peene-Sid-Kanal etwa 1,1 km sudwestlich des Plangebietes (s. Abb. 5). Der im Westen des
Plangebietes verlaufende Graben verlauft parallel des Peene-Siid-Kanals, sodass dieser als
Transferraum dienen kdnnte. Bei der Begehung konnten keine Spuren am Gewasser und Uber
den Acker festgestellt werden. Der Graben wird von der Planung nicht bertihrt. Intensiv bewirt-
schaftete Ackerflachen sind keine geeigneten Habitate fur Biber und Fischotter. Die Zaunan-
lage wird mit einer Bodenfreiheit von 20 cm errichtet, sodass potenzielle Wanderungen wei-
terhin moglich waren. Die Umsetzung des Vorhabens zieht keine Betroffenheit des Fischotters
oder des Bibers nach sich. Weitere priifungsrelevante Arten kommen im Untersuchungsgebiet
nicht vor. Die Prifung endet hiermit.

6.8. Mogliche Betroffenheit von Libellen
Wasserlebensrdume sind im Plangebiet nicht vorhanden. Mdgliche Habitatstrukturen befinden
sich in Bereichen, die von der Planung nicht bertihrt werden. Eine Betroffenheit durch das
Vorhaben liegt nicht vor. Die Prifung endet hiermit.
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6.9. Magliche Betroffenheit von Falterarten
Es besteht keine Betroffenheit fur streng geschitzte Falterarten durch die Planung, da keine
Futterpflanzen bzw. Habitate fir diese Arten im Plangebiet vorhanden sind. Die geschiitzten

Biotope bleiben erhalten. Die Prifung der Falterarten endet hiermit.

6.10.

6.11.

ist nicht erforderlich.

6.12.

Ubersicht Relevanzpriifung

Mogliche Betroffenheit von Pflanzenarten
Das Vorhaben wird auf Intensivacker realisiert. Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine
streng geschitzten Pflanzenarten angetroffen. Die Prifung der Pflanzenarten endet hiermit.

Mdogliche Betroffenheit der tibrigen Artengruppen
Geeignete Habitate der streng geschiitzten Arten der Wasser- und Feuchtlebensrdume der
Artengruppen Fische und Weichtiere sind im Plangebiet nicht vorhanden. Eine weitere Prifung

In der folgenden Tabelle 9 sind die prifungsrelevanten Arten aufgefihrt:

Tabelle 9: Auswahl der prifungsrelevanten Arten

wiss. Arthame

dt. Arthame

bevorzugter Lebensraum

Vorkommen Habitat innerhalb
der Vorhabenflache

Farn- und Blutenpflanzen

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein
Apium repens Kriechender Sellerie | feuchte/ liberschwemmte Standorte nein
Botrychium multifidum | Vierteiliger Rauten- stickstoffarme saure Bbden nein
farn
Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn |feuchte, basenarme, sa. Lehmbdden | nein
Caldesia parnassifolia | Herzltffel Wasser, Uferbereiche nein
Cypripedium calceolus | Echter Frauenschuh | absonnige karge Sand/Lehmstandorte | nein
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflachen nein
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Simpfe, Steinbrii- |nein
che
Luronium natans Schwimmendes Wasser nein
Froschkraut
Pulsatilla patens Finger-Kiichenschelle | offene besonnte stickstoffarme Fla- nein
chen
Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein

e
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wiss. Arthame

dt. Arthame

bevorzugter Lebensraum
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Thesium ebracteatum | Vorblattloses Leinblatt | bodensaure und sommerwarme nein
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen
oder Sandmagerrasen
Landsauger
Bison bonasus Wisent Walder nein
Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und nein
Waldbereiche
Castor fiber Biber ungestorte FlieRgewasserabschnitte | nein
mit Gehdlzbestand,
Cricetus cricetus Europdischer Feld- Ackerflachen nein
hamster
Felis sylvestris Wildkatze ungestorte Walder nein
Lutra lutra Eurasischer Fischot- | flache Flisse/ Graben mit zugewach- | nein
ter senen Ufern, Uberschwemmungsebe-
nen
Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestorte Walder nein
Muscardinus avel- Haselmaus Mischwalder mit reichem Buschbe- nein
lanarius stand (besonders Haselstraucher)
Mustela lutreola Europaischer Wild- wassernahe Flachen nein
nerz
Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei- | nein
ches Gelande
Ursus arctos Braunbar ungestorte Walder nein
Flederméause
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus | Gebaudeteile, Baumhohlen, unter- nein
Myotis nattereri Fransenfledermaus | Schiedliche Landschaftsstrukturen als Fgj
; _ Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald- i
Myotis daubentonii Wasserfledermaus rander) nein
Nyctalus noctula Abendsegler nein
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus nein
Pipistrellus pygmaeus | Mickenfledermaus nein
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein
Plecotus auritus Braunes Langohr nein
Myotis brandtii Grolie Bartfledermaus nein
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus nein
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler nein
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Myotis myotis Grol3es Mausohr nein
Myotis dasycneme Teichfledermaus Gebaudeteile, Baumhdhlen, unter- nein
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus | Schiedliche Landschaftsstrukturen als o
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald :
Barbastella barbastel- | Mopsfledermaus u.a. in Kombination mit nahrungsrei- | "€in
lus i i _ che Stillgewasser, FlieRgewdassern) :
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein
Plecotus austriacus Graues Langohr nein
Meeressauger
Phocoena phocoena Schweinswal Meer ‘ nein
Kriechtiere
Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche nein
Sandheiden und Sandmagerrasen,
Sanddinengebiete
Emys orbicularis Europaische Sumpf- | stille oder langsam flieBende Gewas- |nein
schildkrote ser mit trockenen, exponierten, be-
sonnten Stellen zur Eiablage
Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken- nein
standorte; Flachen mit Gehdélzanflug,
bebuschte Feld- und Wegrander,
Rénder lichter Nadelwélder
Amphibien
Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserfiihrende Gewas- nein
Pelobates fuscus Knoblauchkrote ser, in Verbindung mit Grunlandfla-
_ _ chen, gehdlzfreien Biotopen der
Triturus cristatus Kammmolch Sumpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen
Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporar wasserfih- | nein
rende Gewasser
Bombina bombina Rotbauchunke wasserfuhrende Gewasser vorzugs- | nein
weise in Verbindung mit Grinland,
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, auRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes
Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewasserreiche Laub- nein
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch | mischwalder, Moorbiotope innerhalb i
von Waldflachen
Bufo calamita Kreuzkrote nein
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Bufo viridis Wechselkrote Bevorzugen vegetationslose / -arme, | nein
sonnenexponierte, schnell durch-
warmte Gewasser, Offenlandbiotope,
Trockenbiotope mit vegetationsarmen
bzw. freien Flachen
Fische
Acipenser oxyrinchus | Atlantischer Stor Flisse nein
Acipenser sturio Europdischer Stor Flisse nein
Coregonus Nordseeschnépel Flisse nein
oxyrhinchus
Falter
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfal- | feucht-warme Walder nein
ter
Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke nein
oder Wald-Zwenke
Lycaena dispar Grol3er Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein
Lycaena helle Blauschillernder Feu- | Feuchtwiesen, Moore nein
erfalter
Maculinea arion Schwarzfleckiger trockene, warme, karge Flachen mit nein
Ameisen-Blauling Ameisen und Thymian
Proserpinus proserpina | Nachtkerzenschwar- | Trockenlebensrdaume mit geeigneten | nein
mer Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis)
Kéfer
Cerambyx cerdo Grol3er Eichenbock, bevorzugen absterbende Eichen nein
Heldbock
Dytiscus latissimus Breitrand nahrstoffarme vegetationsreiche Still- | nein
gewasser mit besonnten Flachwas-
serbereichen
Graphoderus bilineatus | Schmalbindiger Breit- | Dystrophe Moor-/Heideweiher meist nein
fligel-Tauchkafer mit Flachwasser;
Osmoderma eremita Eremit mulmgefilite Baumhodhlen von Laub- | nein
baumen vorzugsweise Eiche, Linde,
Rotbuche, Weiden auch Obstbdume
Libellen
Aeshna viridis Griine Mosaikjungfer | Gewasser mit Krebsschere nein
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer | leicht schlammige bis sandige Ufer nein
Sympecma paedisca | Sibirische Winterli- Niedermoore und Seeufer; reich struk- | nein

belle

turierte Meliorationsgraben
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Leucorrhinia albifrons | Ostliche Moosjungfer | dystrophe Waldgewasser, Waldhoch- | nein
moore
Leucorrhinia caudalis | Zierliche Moosjungfer | dystrophe Waldgewasser; nein
Leucorrhinia pectoralis | Gro3e Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewas- | nein
ser
Weichtiere
Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne- | kleine Tumpel, die mit Wasserlinsen | nein
cke (Lemna) bedeckt sind
Unio crassus Gemeine Bachmu- in klaren Béchen und Fliissen nein
schel
Avifauna
alle europaischen v.a. Offenlandarten und gehélzbewoh- | ja
Brutvogelarten nende Arten
Zugvogelarten Funktion der vom Landesamt fir Um- | nein
welt und Natur MV gekennzeichnete
Rastplatze

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-
beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen naher auf Verbotstatbestdnde durch das
Vorhaben betrachtet:

- Avifauna (Feldlerche)

Allen weiteren Artengruppen bietet das Plangebiet keine geeigneten Strukturen. Diese
werden daher nicht vertiefend gepruft.

7. BESTANDSDARSTELLUNG DER BETROFFENEN ARTEN UND BEWERTUNG DER

VERBOTSTATBESTANDE

7.1. Avifauna

7.1.1. Brutvogel

Im Rahmen der Kartierungen konnten innerhalb der Vorhabenflache (VF) ein Brut- und Re-
vierpaar der Feldlerche nachgewiesen werden (s. Tab. 10). Die Art wird in einem Formblatt
des Anhang 2 detailliert besprochen. Die Nutzung der Vorhabenflache als Nahrungshabitat ist
maoglich.

AFB fiir Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 ,Agri-Photovoltaikanlage
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Tabelle 10: Festgestellte geféahrdete und streng geschuitzte Brutvogelarten
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Feldlerche (1) Alauda arvensis 3/3 B [1}/2 |BV |V1,V6; CEF 1
Abkirzungsverzeichnis im Anhang 1
Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V, 2024
Zeichenerklarung

Abb.

we= we w=  Untersuchungsraum

Artenkiirzel (Sudbeck) Reviere im PG

Fl Feldlerche 1
(] streng geschiitzte bzw. gefahrdete Art

® Baum O  Strauch

6: Brutvdgel und Meideverhalten (LUNG M-V 2024, N. Warmbier 2025)

7.1.2. Umgang mit den Verbotstatbestanden bezogen auf die Avifauna

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblattern des Anhang 2 resultiert folgender
artenschutzrechtlicher Bezug fur Vogelarten:

Umgang mit dem_ To6tungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG bezogen auf die Projektwirkungen:

Baubedingt: Die Vorhabenflache wird nach Genehmigung der Planung kurzzeitigem
Baugeschehen unterworfen sein (temporér). Die eingriffsrelevanten Vorhabenbestand-
teile betreffen hauptsachlich Ackerflachen. Das Gelande wird nicht modelliert. Die Bau-
arbeiten werden das Gelande beunruhigen. Vorgenannte Wirkungen der Bauarbeiten
verursachen keine Tétungsgefahr bei Nahrungsgasten, da diese verscheucht werden,
kdnnen aber zur Totung und Verletzung brutender Individuen und derer Entwicklungs-
formen durch direkte Einwirkung in Brutplatze fuhren. Um dem zu begegnen, sind
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Vergramungsmalnahmen umzusetzen. Eine Okologische Baubegleitung tberwacht
die Einhaltung der Vermeidungsmafinahmen.

Malinahme: V1, V6, CEF1
Anlagebedingt: Nicht relevant — Module kénnen nicht zur Tétung von Tieren durch
Vogelschlag fuihren.
Betriebsbedingt: Wartungsarbeiten werden nur temporar und verhaltnismaiig selten
durchgefiuhrt. Der Betrieb der Solaranlage birgt nicht die Gefahr der Tétung oder Ver-
letzung da die zu erwartenden betriebsbedingten Wirkungen &uf3erst gering sind. Land-
wirtschaftliche Nutzung wird fortgefiihrt. Die Totungsgefahr erhdht sich nicht.

Bei Umsetzung der oben genannten Malinahmen kénnen Tétungen und Verletzun-
gen durch das Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG ist nicht erforderlich.

e Umgang mit dem Stdérungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezogen auf
die Projektwirkungen: Eine erhebliche Stdérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art filhren. Als
lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren im betreffenden Messtischblattquad-
ranten 2247-1. Das heif3t alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes an
Brutpaaren fiihren, sei es durch Tétung von Individuen oder durch die gravierende Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Stérungstatbe-
stand dar.

Baubedingt: Wahrend der Bautatigkeiten kénnen Stérungen vor allem in Form von
Larmemissionen, Erschitterungen durch eingesetzte Baumaschinen und Baufahr-
zeuge sowie Vergramungseffekte durch die Anwesenheit von Menschen entstehen.
Die Beunruhigungen wirken fiir die Dauer der Bauzeit auf Nahrungsgaste und Brutvo-
gel. Diese Storreize kénnen ansassige Individuen wahrend der Fortpflanzungs- und
Aufzuchtzeit stéren. Die temporére Beeintrachtigung fihrt nicht zur Aufgabe der Fort-
pflanzungs- und Ruhestétten in der Umgebung. Der T6étung und Verletzung ausschliel3-
lich brutender Individuen und derer Entwicklungsformen, durch vorgenannte direkte
Einwirkung auf Bruthabitate, wird durch Erhaltung einer Vergramungsmalfinahmen be-
gegnet. Eine o6kologische Baubegleitung betreut die MaRnahmen. Das Habitat der
Feldlerche wird durch Bereitstellung einer mindestens 1 ha groRen Flache gesichert.
Erhebliche Stoérungen werden vermieden.

| MaRnahme: V1, V6, CEF1

Anlagebedingt: Es entstehen Modulflachen mit vernachlassigbaren Versiegelungen,
Uberbauungen von maximal 60 % und maximalen Hohen von maximal 5 m {iber dem
Gelande (PV-Module). Fur Nebenanlagen wie z.B. Transformatorstationen und Wech-
selrichter wird eine H6he von bis zu 3,5 m gestattet. Die Umzaunung des Plangebiets
darf eine Hohe von 2,2 m nicht tbersteigen. Der Zaun dient als Ansitzwarten. Ein be-
sonnter Streifen von 2,5 m wird mindestens im geplanten Feldlerchenhabitat gewahr-
leistet. Die landwirtschaftliche Nutzung findet weiterhin statt, wird aber extensiviert. Die
Silhouettenveranderung wird nicht dazu fuhren, dass im Umfeld anséssige Arten die
bisherigen Fortpflanzungs- und Ruhestatten aufgeben. Die Durchgangigkeit des
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Plangebietes ist fur alle Vogelarten weiterhin gewahrleistet. Ein Verlust von Habitaten
in Form fehlender Brutplatze, verminderter Nahrungsverflgbarkeit und Einschréankung
von Ruhephasen tritt nicht ein, da die Flachen nach Bauende weiterhin zur Verfligung
stehen.

Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen
Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-
bitate im Plangebiet und im Umfeld. Die landwirtschaftliche Nutzung bleibt bestehen
und wird durch Einsatz leichterer Technik sowie durch 15% bearbeitungsfreie Streifen
unter den Modulen extensiviert

Bei Umsetzung der o0.g. MalBhahmen kdnnen Populationsgefahrdungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.

e Umgang mit dem Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zer-
storung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten bezogen auf die Projektwirkun-
gen):

Baubedingt: Das Habitat der Feldlerche wird durch Bereitstellung einer mindestens
1 ha grof3en auRRerhalb des Plangebietes Flache gesichert. Die Fortpflanzungsstatte
des Brutpaars der Feldlerche wird ersetzt.

Malnahme: CEF1
Anlagebedingt: Die Silhouettenveranderung wird die Funktionen der umliegenden Le-
bensraume nicht beeintrachtigen. Die Durchgangigkeit des Plangebietes ist, fur alle
Vogelarten des Umlandes weiterhin gewahrleistet.
Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen
Immissionen zu rechnen. Die landwirtschaftliche Nutzung findet weiterhin statt, jedoch
auRRerhalb der Brutzeiten. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-
bitate im Plangebiet und im Umfeld.

Bei Umsetzung der Malinahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel
von erforderlichen Habitaten im raumlichen Zusammenhang weiterhin gewéhrleistet
werden. Eine Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.

8. ZUSAMMENFASSUNG

Fur die festgestellte Art gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG.
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstol3 gegen die Verbote zum Schutz der europai-
schen Vogelarten (Feldlerche) und der Tierarten nach Anh. IV FFH-RL vor, soweit die 6kolo-
gische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfillt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt,
werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berihrt.

Die folgenden VermeidungsmafRnahmen wirken den § 44 (1) Nr. 1 und 2 laut BNatSchG defi-
nierten Totungs- und Verletzungsverbot und Tatbestand der erheblichen Stérungen
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wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten ent-

gegen.

VermeidungsmalRnahmen

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

Bei einer Bauzeit zwischen 01.Méarz und 31. August ist eine Anlage von Bruten durch
Vogelarten durch Vergramungsmafinahmen ab dem 01.Méarz bis Baubeginn zu verhin-
dern. Zur Vergramung von Bodenbruten erfolgt entweder eine regelméaiige Befahrung
der Flache (mindestens 2mal pro Woche) oder durch das Aufstellen von ca. 2 m hohen
Stangen mit daran befestigten Flatterb&ndern oder Fahnen, Abstand 25 m. Auf der
Griunflache kann alternativ auch durch regelmaRige Mahd mit Abfuhr des Mahgutes der
Aufwuchs begrenzt werden.

Bodenumbrucharbeiten und das Befahren landwirtschatftlich nutzbarer Flachen darf nur
aul3erhalb des Zeitraumes vom 01.Marz.bis zu 01. August erfolgen. Auf Diingung, Pes-
tizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichten.

Die geholzfreien Griunflachen sind maximal 2x auf3erhalb des Zeitraumes vom
01.Mérz.bis zu 01. August zu mahen. Auf Dingung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist
zu verzichten.

Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Flachen sind zu sichern und dau-
erhaft zu erhalten.

Die Einzaunung ist mit einem Freihalteabstand von mindestens 20 cm tber der Gelan-
deoberflache zu errichten.

Das Anlegen von Kabelgraben und Baugruben ist so abzustimmen, dass diese nicht
als Gruben nicht langer als notwendig offenbleiben. Offene Graben sind taglich, be-
sonders aber vor dem Verschluss, von hinein gefallenen Kleintieren z.B. Frésche,
Kroten, Eidechsen und Kleinséduger) zu berdumen. Die Tiere sind an sicheren und
storungsfreien Orten wie z.B. an Gewasserrandern oder im Schatten von Feldgehdl-
zen wieder freizusetzen

Umweltbaubegleitung/Okologische Baubegleitung Die Einhaltung der natur- und ar-
tenschutzschutzfachlichen Belange wéahrend der Errichtung der PV- Anlage und der
Durchfiihrung der MalRnahmen Vermeidung und Kompensation ist durch eine Um-
weltbaubegleitung zu Gberwachen und dokumentieren. Sie hat sicherzustellen, dass
keine Beeintrachtigungen von Umwelt, Biotoptypen und Arten auftreten bzw. der Ar-
tenschutz beachtet wird. Dies gilt insbesondere auch wenn z. B. Bauarbeiten auf3er-
halb des genannten Zeitraums fiir die Bauzeitenregelung notwendig werden, wie
auch bei einer Bau-unterbrechung von mehr als zwei Wochen. Die Umweltbaubeglei-
tung ist per Protokolle zu dokumentieren. Die Protokolle sind wochentlich der uNB
des LK VG zu Ubergeben. Fiur die Umweltbaubegleitung ist eine naturschutzfachlich
qualifizierte Person zu beauftragen. Die Auswahl und der Leistungsumfang sind mit
der uNB VG mind. 7 Tage vor Beginn der 0.g. MalRnahmen abzustimmen.
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Die folgenden KompensationsmafRnahmen wirken dem laut § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG definier-
ten Schadigungstatbestand der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten entge-
gen.

M1/CEF 1 Das Kompensationsdefizit von 45.202 KFA wird multifunktional durch Umwand-
lung von 1,22 ha Intensivacker in Extensivgriinland, 6stlich des Plangebietes gedeckt.
(s. Abb. 9 Umweltbericht). Gleichzeitig dient die MaRhahme als Ersatzhabitat fir ein
Brutpaar der Feldlerche. Auf diesen Flachen ist die MalRnahme 2.31 ,Umwandlung von
Acker in extensive Mahwiesen“ durch Selbstbegriinung gemaf HzE zu realisieren. Das
Griunland ist au3erhalb der Brutzeit zu mahen. Aus der Verschneidung tblicher Pfleg-
verfahren mit den Vorgaben der HzE resultiert fur die extensive Mahwiese folgender
Pflegeplan:

Allgemeine Vorgaben

* nach Ersteinrichtung Verzicht auf Umbruch und Ansaaten

* kein Einsatz von Dunger und Pflanzenschutzmitteln

* kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flachen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9.

* Mahd mit Messerbalken

* Mahd mit Abfuhr des Mahgutes

* Mahdhdhe mind.10 cm Uber Gelandeoberkante

* Bei vermehrtem Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer sollen mit der
uNB friihere Madtermine vereinbart und durchgefuhrt werden

» Durchfiihrung eines floristischen und ornithologischen Monitorings nach dem 1., 3.
und 5. Jahr einschlieBlich Biotoptypenkartierung, Erfassung von Kenn-, Dominanz- und
Stoérungsarten, Beurteilung der MaRnhahmenentwicklung sowie PflegemafRnhahmen

Arbeitsschritte
vom 1. bis 5. Jahr:  « 2x jahrliche Mahd ab 01.09
ab 6. Jahr * 1 x jahrliche Mahd ab 01.09

BP Nr. 6 ,Agri-P
Neuenkirchen A Il
0,6 ha (6.082 m?) fur
Feldlerche sowie Eingriff

Storquelle
Wohnbebauung

BP Nr. 6 ,Agri-PV Neuenkirchen A 11
| 0,6 ha (6.131 m?) fur Feldlerche sowie
Eingriff gem. HzE

BP Nr. 7 ,Agri-PV Strippow*
1 ha fur Feldlerche und gleichzeitig
3.213 m? fur Eingriff gem. HzE

1,6 ha (16.131 m?)
Flst. 157 Geltungsbereich BP Nr. 6

LAgri-PV Neuenkirchen A II*
Abb. 7: KompensationsmalRnahme (© LUNG M-V 2025)
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9. QUELLEN

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-
nehmigung Buro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz
und Geologie M-V, 20.09.2010¢

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BARTSCHV) — Verordnung zum Schutz wild lebender Tier-
und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), geandert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE (VS-RL) — Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November
2009 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7,
26.01.2010)

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE (FFH-RL) — Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen, zuletzt geandert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom
13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des
Beitritts der Republik Kroatien (ABI. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 — 229)

GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Geset-
zes vom 23.0ktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geéndert worden ist

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausflihrung des Bundesnaturschutzge-
setzes (Naturschutzausfilhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
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10. ANHANG 1 — ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Anh. | VS-RL: Arten des Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie)
EG-VO: Arten des Anhang A der EG-Artenschutzverordnung 338/87
BArtSchV: Arten der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
RL-D: Rote Liste der Brutvogel Deutschlands (Ryslavy et al. 2020)
RL-MV: Rote Liste der Brutvogel Mecklenburg-Vorpommerns (Vokler et al. 2014)
Kategorien der Roten Liste:

V — Vorwarnliste (keine Kategorie der RL)

1 — vom Aussterben bedroht

2 — stark gefahrdet

3 — gefahrdet

Status:

BZF — Brutzeitfeststellung
BV — Brutverdacht

BN — Brutnachweis

NG — Nahrungsgast

DZ — Durchzugler

Habitate:

B — Boden, Ba — Baum, Bu — Busch, Gb — Gebaude, Sc — Schilf, N — Nischen, H — Héhlen, Wg — Wintergast

Nistplatz:

geschitztes Areal

[1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird — Nistplatz

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m stérungsarmer Umgebung; bei Arten gemaR § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden
100m stérungsarme Umgebung als Fortpflanzungsstatte gewertet (Horstschutzzone)

[1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald

[2] = System mehrerer i.d.R. jahrlich abwechselnd genutzter Nester/Nistplatze; Beeintrachtigung eines o.
mehrerer Einzelnester auRerhalb der Brutzeit fiihrt nicht zur Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeintrachtigung (= Beschadigung oder Zerstdrung)
eines Einzelnestes fuhrt i.d.R. zur Beeintréachtigung der Fortpflanzungsstatte

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer Arten; Beschadigung oder Zerstérung
einer geringen Anzahl von Einzelnestern der Kolonie (< 10%) auflerhalb der Brutzeit fihrt i.d.R. zu keiner
Beeintréachtigung der Fortpflanzungsstatte

[4] = Nest und Brutrevier

[5] = Balzplatz

Erléschen des Schutzes

1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode

2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstétte

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit fiir 1-3 Brutperioden je nach Ortstreue und 6kologischer Fle-
xibilitat der Art)

4 = funf Jahre nach Aufgabe des Reviers

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers

W x = nach x Jahren (gilt nur fir Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren)

o

~———ar
KuNBHART
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11. ANHANG 2 - FORMBLATTER AVIFAUNA

11.1. Nachgewiesene Brutvogelarten
Feldlerche Alauda arvensis
Schutzstatus
RL MV: 3 Europdische Vogelart gemaf Art.1 Vogelschutzrichtlinie

X
RL D: 3 X streng geschiitzte Art
O MV besondere Verantwortung

Bestandsdarstellung

Angaben zur Auttkologie:

Die Feldlerche als Charakterart der Offenlandschatft ist hauptséchlich in Kulturlebensraumen wie Griinland-
und Ackergebieten zu finden, besiedelt aber auch Hochmoore, Heidegebiete, Salzwiesen, feuchte Diinentéler
sowie groRere Waldlichtungen. Das Nest befindet sich am Boden in niedriger Gras- oder Krautvegetation. Ver-
tikalstrukturen werden in Brutplatzndhe gemieden. Nach 844 BNatSchG ist das Nest als Fortpflanzungsstatte
geschutzt, bzw. der Schutz erlischt, wenn die Brutperiode jeweils beendet wurde.

Das Revier fir die Feldlerche wird mit einer durchschnittlichen Gré3e von 0,52 ha pro Revier (0,25 - 0,8 ha
gem. ,Brutvogelkartierung Arbeitsanleitung fir Brutvogel-Revierkartierungen im Auftrag des LANUV NRW vom
2016) veranschlagt.

Vorkommen in M-V:

Bei der Kartierung 2009 konnten 150.000-175.000 BP geschéatzt werden. In Deutschland und Mecklenburg-
Vorpommern ist die Feldlerche als ,gefahrdet® eingestuft (Vokler, 2014).

Gefahrdungsursachen:

Intensive Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden. Verluste durch zu haufiges Méhen. Geringes Nah-
rungsangebot durch den Einsatz von Diingemitteln und Pestiziden (Vokler 2014).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen U potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Brutrevier auf Ackerflachen innerhalb der Vorhaben-
flache.

Lokale Population nach Voékler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 etwa 51-150 Brutpaare festgestellt werden.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmalnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:
- V1,Ve6, CEF1

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten):

Verletzung oder Totung von Tieren, Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhoht sich fir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Besché-
digung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Im Zuge der Bauarbeiten kommt es durch die Anwesenheit von Menschen und die Gerdusche durch Bauma-
schinen zu Scheuchwirkungen auf Individuen. Adulte Tiere kénnen flichten, wodurch diese nicht getétet oder
verletzt werden. Jungtiere oder Eier kdnnen durch Befahren der Flachen getttet oder zerstort werden
Waéhrend der Kartierungen wurde Brutgeschehen der Feldlerche auf den Ackerflachen erfasst. Es werden Ver-
gramungsmalnahmen umgesetzt. Ein Toétungs- und Verletzungsrisiko wird durch die PV-Anlage an sich nicht
hervorgerufen. Die Module sind statisch, daher ist ein Kollisionsrisiko nicht gegeben.

Betriebsbedingt werden die Flachen befahren. Landschaftliche Nutzung wird fortgefuhrt. Die Gefahr der Tétun-
gen/ Verletzungen in Verbindung mit der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten erhéht sich nicht
signifikant.
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So besteht nicht die Gefahr briitende Vdgel zu téten oder zu verletzen und kein Schadigungstatbestand nach §
44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art fihren.

Die Larmemissionen im Zuge der Bauarbeiten fiihren zu Stérungen und kénnen Vergramungseffekte bei der
storungsempfindlichen Feldlerche hervorrufen. Die Bauarbeiten sind temporar. Mithilfe der Vergramungsmaf3-
nahme werden Totungen und Verletzungen wéahrend der Brutzeit verhindert. Vorbelastungen bestehen durch
die StrafRe und die landwirtschaftliche Nutzung wodurch die Vorhabenflachen bereits einer Stérung unterliegen.
Ackerflachen mit wechselnden Feldfriichten und intensiver Bewirtschaftung weisen schwankende Eignungen als
Niststandorte auf.

Die Fortpflanzungsstatte wird mit Solarmodulen tberschirmt. Die Ackerflachen werden weiterhin landwirtschaft-
lich betrieben und extensiviert. Die Totungsgefahr erhéht sich nicht signifikant. Das Habitat der Feldlerche wird
ersetzt. Die stabile lokale Population wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Somit entsteht kein Stérungstatbestand. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestande gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. §8 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestatten)

O Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

O Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten nicht
auszuschlie3en

O Vorgezogene Ausgleichsmafinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu ver-
meiden

Okologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Im Zuge der Bauarbeiten werden Feldlerchenhabitate mit Solarmodulen Uberschirmt. Zerstérungen von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestatten kénnen mit der Umsetzung einer VergdmungsmafRnahme vermieden werden.
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten werden mit Solarmodulen Giberschirmt. Das Feldlerchenhabitat wird ersetzt.
Die Gefahr von Tétungen und Verletzungen in Verbindung mit der Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhe-
statten erhoht sich nicht, weil keine Nutzungsénderungen erfolgen.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

O Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prufung endet hiermit
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12. ANHANG 4 - FOTOANHANG
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Bild 12: Ackerfldchen, Blickrichtung Stiden
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Naturschutzbund Deutschland

Regionalleiter

Ehrenamtlicher Naturschutzwart beim
Landkreis V-G untere Naturschutzbehorde
Ehrenamtlicher Mitarbeiter Staatliches Amt
fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern

Norbert Warmbier
Goethestr. 1a 20.01.25
17389 Anklam

KUNHART
Freiraumplanung
17033 Neubrandenburg

Auftrag Erfassungen Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 ,,Agri-
Photopholtaikanlage Neuenkirchen A 11 der Gemeinde Neuenkirchen 8,5 ha

Start — 24. Marz 2024
Beendet 13. Januar 2025

Rastvigel
Rastvogel 9 Begehungen
24.03.2024 10:00-12:00 3°C, 1 SW, bedeckt
29.03.2024 11:30-13:00 11°C, 3 S, bedeckt
01.04.2024 11:00 - 13:00 9°C, 2 NO, leicht bewolkt
07.08.2024 08:00 - 10:00 20°C, 2 SO, sonnig
23.09.2024 08:00 - 10:00 19°C, 1 SO, sonnig
24.10.2024 09:00 - 11:00 12°C, 2 SO, sonnig
13.11.2024 09:00 - 11:00 6°C, 1 SW, bewolkt
20.12.2024 10:00 - 12:00 4°C, 4 W, bedeckt hin und wieder Sonne
13.01.2025 10:00 - 12:00 -2°C, 3 SW, teilweise Sonne, auch bedeckt

Kranich Grus grus
13.11.24 21 EX. Trupp
Kolkrabe Corvus corax

24.10.24 5 Ex.,

13.11.24  4Ex.



Brutvogel

Avifauna 8 Begehungen (6 x tags 2 x nachts)

24.03.2024  10:00 - 12:00 3°C, 1 SW, bedeckt
29.03.2024  11:30-13:00 11°C, 3 S, bedeckt
13.04.2024  10:00 - 12:00 18°C, 2 SW, sonnig/bewolkt
14.04.2024  03:00 - 04:00 (nachts) 13°C, 1 SW, wolkenlos
01.05.2024  10:00 - 12:00 23°C, 2 SO, sonnig
14.05.2024  08:00 — 10:00 21°C, 2 O, sonnig
15.05.2024  00:00 - 02:00 (nachts) 16°C, 1 SO, leicht bewdlkt
08.06.2024  08:00 — 10:00 15°C, 2 W, leicht bewdlkt

Feldlerche Alauda arvensis

1 Brutpaar

1 singendes Exemplar wurde 1 Brutpaar dieses Bodenbriiters gleichgestellt
1 singendes Ex. 24.03., 29.03., 13.04. 1.05. 8.06.

Wabhrscheinlich nur eine Brut, da der Mais zu hoch stand, verschwanden die

Lerchen.

Dies war die einzige Brutvogelart in der 8,5 ha grol3en Fléche.



Nahrungsgaste

Mausebussard Buteo buteo

29.03.24 1 rittelndes Ex., doch ohne Jagderfolg.

Rotmilan Milvus milvus
13.04.24 1 Ex. Nahrungsgast Uber Zahlflache kreisend

Kranich Grus grus

14.05.24 7 EXx. als Gruppe Nichtbriiter Nahrungssuche.

Ringeltaube Columba palumbus

01.05.24 2. Ex.



Reptilien

5 x schlaufenférmige Begehungen an Strukturen
01.04.2024 13:45-15:00 11°C, 1 NO, sonnig/bewolkt
14.05.2024 10:00-12:00 18°C, 2 SO, sonnig/bewdlkt
08.06.2024 13:00-14:30 16°C, 3 SW, sonnig/bewolkt
07.08.2024 11:00-12:00 21°C, 1 O, sonnig
23.09.2024 10:00-11:00 19°C, 2 SO, heiter
Kein Nachweis von Reptilien, da kein Lebensraum durch industrieméaRige,
landwirtschaftliche Nutzung. Begullung, Umbruch, Diingung und
Maisdschungel flr Kriechtiere.

Amphibien

4 x schlaufenférmige Begehungen an Strukturen.

24.03.2024 17:00-19:00 2°C, 2 O, bedeckt

01.04.2024 18:30 - 20:00 8°C, 2 O, bedeckt

14.05.2024 19:00-20:30 17°C, 1 SO, bedeckt

08.06.2024 20:00 -21:45 13°C, 2 W, bedeckt
Keine Wasserstelle, also kein Lebensraum fir Lurche. Beglllung, Umbruch,
Dungung und Maisdschungel machen es vollkommen unattraktiv fir Lurche.



Amt Anklam-Land
Offentliche Bekanntmachung
Datum: 24.03.2026

Unterschrift: M %


Herold
Öffentlichung


